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Das Bundesministerium der Justiz (BMJ) hat am 28.7.2023 ein Eckpunktepapier eines Referentenentwurfs für ein Gesetz

zur Stärkung der genossenschaftlichen Rechtsform veröffentlicht (vgl. BMJ, PM Nr. 46/2023 vom gleichen Tag). Die deut-

schen Genossenschaften stellten mit ihren 23,5 Mio. Mitgliedern einen wichtigen Teil der deutschen Wirtschaft dar. Insbe-

sondere für die weitere Digitalisierung bei den Genossenschaften sollten verbesserte Rahmenbedingungen geschaffen wer-

den. Bereits im letzten Jahr seien zwei wesentliche Rechtsänderungen in Kraft getreten. Durch Regelungen über alternati-

ve Formen der General- und Vertreterversammlung wurden bereits rein virtuelle Versammlungen ermöglicht. Darüber hi-

naus wurden Regelungen über Anmeldungen zum Genossenschaftsregister mittels Videokommunikation im notariellen

Online-Verfahren geschaffen. Das Vorhaben diene auch der Umsetzung des Koalitionsvertrags, in dem eine Verbesserung

der Rahmenbedingungen für gemeinwohlorientiertes Wirtschaften, wie z. B. Genossenschaften, Sozialunternehmen und In-

tegrationsunternehmen, vorgesehen ist. Das Eckpunktepapier wurde am 28.7.2023 den Verbänden und interessierten Krei-

sen im Bereich des Genossenschaftsrechts zugesandt und auf der Internetseite des BMJ veröffentlicht. Die Beteiligten ha-

ben nun Gelegenheit, bis zum 29.9.2023 Stellung zu nehmen. Nach Auswertung der Stellungnahmen wird das BMJ einen

Referentenentwurf vorlegen. Vgl. dazu auch die Meldung in diesem Wochenüberblick auf S. 1794. Zu den bereits im Jahr

2022 erfolgten Änderungen bei virtuellen Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften vgl. Mayer/Jenne/Miller, BB 2022,

2946.
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Entscheidungen
EuGH: Zur Beurteilung der Transparenz und

etwaigen Missbräuchlichkeit einer Klausel

eines Hypothekendarlehensvertrag mit va-

riablem Zinssatz aufgrund Referenzindex

Art. 3 Abs. 1 sowie die Art. 4 und 5 der Richtlinie

93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über

missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträ-

gen sind dahin auszulegen, dass für die Beurtei-

lung der Transparenz und der etwaigen Miss-

bräuchlichkeit einer Klausel eines Hypotheken-

darlehensvertrags mit variablem Zinssatz, die als

Referenzindex für die regelmäßige Anpassung

des für dieses Darlehen geltenden Zinssatzes ei-

nen durch ein amtlich veröffentlichtes Rund-

schreiben festgelegten Index angibt, auf den ein

Aufschlag angewandt wird, der Inhalt der in ei-

nem anderen Rundschreiben enthaltenen Infor-

mationen relevant ist, denen zufolge auf diesen

Index unter Berücksichtigung seiner Berech-

nungsmethode ein negativer Korrekturwert an-

zuwenden ist, um diesen Zinssatz an den Markt-

zinssatz anzupassen. Ebenfalls relevant ist, ob

diese Informationen einem Durchschnittsver-

braucher hinreichend zugänglich sind.

EuGH, Urteil vom 13.7.2023 – C-265/22
(Tenor)

Volltext:BB-ONLINE BBL2023-1793-1

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Möglicher Einwand des Gesellschaf-

ters gegen Inanspruchnahme aus Erstat-

tungsanspruch nach sog. Rechtsprechungs-

regeln entsprechend §§ 30, 31 GmbHG a. F.

Der Gesellschafter kann gegen die Inanspruch-

nahme aus einem vor dem 1. November 2008

entstandenen Erstattungsanspruch nach den

sog. Rechtsprechungsregeln entsprechend

§§ 30, 31 GmbHG in der bis zum 31. Oktober

2008 geltenden Fassung gemäß § 242 BGB ein-

wenden, dass das zu Erstattende im Hinblick auf

einen Darlehensrückzahlungsanspruch gleich

wieder zurückzugewähren wäre.

BGH, Beschluss vom 18.4.2023 – II ZR 37/22
(Amtlicher Leitsatz)

Volltext:BB-ONLINE BBL2023-1793-2

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Aktienerwerb – Vereinbarung i. S. d.

§ 31 Abs. 6 S. 1 und § 31 Abs. 5 S. 2 WpÜG
WpÜG § 31 Abs. 6 Satz 1

a) Eine dem Erwerb im Sinne der Absätze 3 bis 5

gleichgestellte Vereinbarung setzt nicht voraus,

dass der Bieter die Übereignung von Aktien ver-

langen kann.

b) Eine Vereinbarung ist bereits dann eine Grund-

lage für ein Übereignungsverlangen, wenn sie

bei objektiver Betrachtung eine auf den Erwerb

von Aktien der Zielgesellschaft gerichtete rechts-

geschäftliche Disposition des Bieters enthält, in

der zum Ausdruck kommt, dass er bereit ist, eine

Gegenleistung für den Aktienerwerb zu erbrin-

gen, die die nach § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 WpÜG

angebotene Gegenleistung übersteigt.
WpÜG § 31 Abs. 5 Satz 2

Eine Vereinbarung, mit der sich ein Paketaktio-

när vor dem Abschluss eines Beherrschungs-

und Gewinnabführungsvertrags verpflichtet, mit

seinen Stimmrechten die Zustimmung der

Hauptversammlung nach § 293 Abs. 1 Satz 1

AktG zum Abschluss eines Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrags zu unterstützen,

wenn den außenstehenden Aktionären eine

dem Betrag nach bestimmte Mindestabfindung

angeboten wird, steht nicht im Zusammenhang

mit der gesetzlichen Verpflichtung zur Gewäh-

rung einer Abfindung an Aktionäre der Zielge-

sellschaft gemäß § 305 Abs. 1 AktG.

BGH, Urteil vom 23.5.2023 – II ZR 219/21
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2023-1793-3

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Sonderpflicht der Ausgabe einer mit

den gesetzlichen Vorgaben konvergieren-

den Übereinstimmungsbescheinigung für

Kfz trifft Fahrzeughersteller, nicht Motor-

hersteller

a) Die Sonderpflicht, für ein Kraftfahrzeug eine

mit den gesetzlichen Vorgaben konvergierende

Übereinstimmungsbescheinigung auszugeben,

trifft den Fahrzeughersteller, nicht den Motor-

hersteller. Der Motorhersteller kann, weil er die

Übereinstimmungsbescheinigung nicht ausgibt,

weder Mittäter einer diese Sonderpflicht verlet-

zenden Vorsatztat des Fahrzeugherstellers

noch mittelbarer (Vorsatz-)Täter hinter dem

(gegebenenfalls fahrlässig handelnden) Fahr-

zeughersteller sein (Anschluss an BGH, Urteil

vom 26. Oktober 2004 – XI ZR 279/03, NJW-RR

2005, 556, 557 [BB 2005, 126]).

b) Voraussetzung einer Haftung des Motorher-

stellers als Gehilfe des Fahrzeugherstellers nach

§ 823 Abs. 2, § 830 Abs. 2 BGB in Verbindung

mit § 6 Abs. 1, § 27 Abs. 1 EG-FGV ist, dass

der Motorhersteller mit doppeltem Vorsatz hin-

sichtlich der fremden rechtswidrigen Tat und

der eigenen Unterstützungsleistung gehandelt

hat. Bedingung einer Beteiligung ist weiter

eine Vorsatztat des Fahrzeugherstellers. Die

vorsätzliche Förderung einer fahrlässigen Tat

erfüllt die Voraussetzungen des § 830 Abs. 2

BGB nicht (Anschluss an BGH, Urteil vom

29. Mai 1964 – Ib ZR 4/63, BGHZ 42, 118, 122;

Urteil vom 30. Januar 1967 – III ZR 185/64,

VersR 1967, 471; Urteil vom 8. Februar 2018 –

IX ZR 103/17, NJW 2018, 2404 Rn. 66 [BB

2018, 2060], insoweit nicht abgedruckt in

BGHZ 217, 300).

c) Anders als im Verhältnis zum Fahrzeugher-

steller bleibt es im Verhältnis zum vom Fahr-

zeughersteller verschiedenen Motorhersteller

bei dem allgemeinen Grundsatz, dass hin-

Die Woche im Blick | Wirtschaftsrecht

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

http://www.tcpdf.org

